
BürggWR: 1. Anwendungsbereich

1.  Anwendungsbereich 
 
Für die Übernahme von Staatsbürgschaften für Kredite zur Finanzierung von Vorhaben im Bereich der 
gewerblichen Wirtschaft (Art. 1 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Übernahme von Staatsbürgschaften und 
Garantien des Freistaates Bayern) ist diese Richtlinie anzuwenden.


